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staTThus eG 
§ 1 Präambel 

Die Genossenschaft verpflichtet sich sozialen, 
integrativen, städtebaulichen und ökologischen 
Qualitätsschwerpunkten. Gegenüber Einzelinte-
ressen haben Merkmale, die auf Gemeinschaft, 
soziale Aktivitäten und Stabilität, nachbarschaft-
liches Wohnen, nachhaltige Einbindung in das 
Wohnquartier bei größtmöglichen Freiräumen 
für eigenverantwortliches Handeln der Mitglie-
der abzielen, Vorrang. Der genossenschaftliche 
Wohnraum soll dauerhaft als preisgünstiger 
Wohnraum für die Mitglieder zur Verfügung ge-
stellt werden. 

 

§ 2 Name, Sitz 

(1) Die Genossenschaft heißt staTThus eG. 

(2) Der Sitz der Genossenschaft ist Husum. 

 

§ 3 Zweck und Gegenstand 

(1) Die Genossenschaft bezweckt die Förde-
rung der Wirtschaft der Mitglieder oder die För-
derung der sozialen oder kulturellen Belange 
der Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Ge-
schäftsbetriebes. 

(2) Der Gegenstand der Genossenschaft ist ei-
ne dauerhafte, preisgünstige, gute, sichere und 
sozial und ökologisch verantwortliche Woh-
nungsversorgung, die Möglichkeit des Eigen-
tumserwerbs von Wohnraum sowie die Beförde-
rung der Vermögensbildung der Mitglieder. Die 
Genossenschaft kann dazu Bauten in allen 
Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, 
errichten, erwerben, und betreuen. Sie kann alle 
im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städ-
tebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufga-
ben übernehmen. Hierzu gehören Gemein-
schaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden 
und Räume für Gewerbetreibende, soziale, wirt-
schaftliche und kulturelle Einrichtungen und 
Dienstleistungen. 

(3) Die Geschäfte mit Nichtmitgliedern sind zu-
lässig.  

(4) Die Genossenschaft kann sich an anderen 
Unternehmen beteiligen. Beteiligungen sind nur 
zulässig, wenn dies der Förderung der Mitglie-
der dient.  

 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es ei-
ner unbedingten schriftlichen Beitrittserklärung, 
über die die Generalversammlung entscheidet. 

(2) Mitglieder in der Genossenschaft können 
werden: 

a) Personen, die in der Genossenschaft 
wohnen oder wohnen wollen und 

b) andere Personen, an deren Mitgliedschaft 
die Genossenschaft ein besonderes Interes-
se hat, z.B. investierende Mitglieder 

(3) Investierende Mitglieder können vom Vor-
stand mit Zustimmung der Generalversammlung 
als investierendes Mitglied aufgenommen wer-
den. 

(4) Die Mitgliedschaft endet durch 

a) Kündigung, 

b) Übertragung des gesamten Geschäftsgut-
habens, 

c) Tod, bzw. Auflösung einer juristischen 
Person oder einer Personengesellschaft o-
der 

d) Ausschluss. 

 

§ 5 Geschäftsanteil, Nachschusspflicht, 
 Eintrittsgeld 

(1) Der Geschäftsanteil beträgt 300 €. Er ist so-
fort in voller Höhe einzuzahlen. Für die Hälfte 
des Geschäftsanteils kann der Vorstand Raten-
zahlung binnen zwei Jahren zulassen. 

(2) Die Mitglieder dürfen sich mit mehreren Ge-
schäftsanteilen beteiligen. 

(3) Die Generalversammlung wird eine Richtli-
nie aufstellen, wonach die Nutzung von Wohn-
raum abhängig gemacht wird von der Beteili-
gung mit weiteren Anteilen. Dabei kann je nach 
Förderart des Wohnraumes eine unterschiedli-
che Anzahl festgelegt werden. Der Vorstand ist 
verpflichtet bei Abschluss von Nutzungsverträ-
gen die entsprechenden Anteile vertraglich zu 
vereinbaren. 

(4) Der Vorstand kann eine Nutzung ohne die 
nach Abs. 3 erforderlichen Anteile zulassen, 
wenn andere Mitglieder eine entsprechende 
Anzahl freiwilliger Anteile (individuell oder all-
gemein) als Ersatz für die Anteile nach Abs.3 
zur Verfügung stellen und einen unwiderrufli-
chen Verzicht auf die Teilkündigung nach § 67b 
GenG erklären (Solidaritätsanteil). 

(5) Die Mitglieder sind nicht zur Leistung von 
Nachschüssen verpflichtet.  

(6) Durch Beschluss der Generalversammlung 
kann ein Eintrittsgeld festgelegt werden, das 
den Rücklagen zugeführt wird. 

(7) Sacheinlagen als Einzahlungen auf den Ge-
schäftsanteil sind zulässig. 



Satzung der staTThus eG       Seite 2 von 6 
 

Datei: Satzung staTThus eG.doc    

 

 

§ 6 Wohnliche Versorgung der Mitglieder 

(1) Aus den Aufgaben der Genossenschaft 
ergibt sich insbesondere das Recht jedes Mit-
glieds nach § 4 (2) a auf wohnliche Versorgung 
durch die Nutzung von genossenschaftlichem 
Wohnraum und der Benutzung von Einrichtun-
gen der Genossenschaft nach den dafür ge-
troffenen Bestimmungen 

(2) Die Nutzung einer Genossenschaftswoh-
nung sowie der Erwerb eines Eigenheims oder 
einer Wohnung in der Rechtsform des Woh-
nungseigentums bzw. Dauerwohnrechts nach 
WEG stehen ausschließlich Mitgliedern der Ge-
nossenschaft zu. Hier darf ein Anteil der Woh-
nungen in der Rechtsform des Wohnungseigen-
tums bzw. Dauerwohnrechts einen Anteil von 
maximal einem Drittel der zur Verfügung ste-
henden Wohnungen nicht überschreiten. Ein 
Anspruch des einzelnen Mitglieds kann aus die-
ser Bestimmung nicht abgeleitet werden. 

(3) Die Überlassung einer Genossenschafts-
wohnung begründet grundsätzlich ein dauern-
des Nutzungsrecht des Mitgliedes. Das Nut-
zungsverhältnis an einer Genossenschaftswoh-
nung kann während des Bestehens der Mit-
gliedschaft nur unter den im Nutzungsvertrag 
festgesetzten Bedingungen aufgehoben wer-
den.  

 

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, 

a) die Leistungen der Genossenschaft zu 
nutzen, 

b) an der Generalversammlung teilzuneh-
men, 

c) rechtzeitig vor Feststellung des Jahresab-
schlusses durch die Generalversammlung 
auf ihre Kosten eine Abschrift des Jahresab-
schlusses, des Lageberichts (soweit gesetz-
lich erforderlich) und des Berichts des Auf-
sichtsrats zu verlangen, 

d) auf der Generalversammlung Einsicht in 
das zusammengefasste Prüfungsergebnis zu 
nehmen, 

e) sich an Verlangen von einem Zehntel der 
Mitglieder auf Einberufung der Generalver-
sammlung oder Ankündigung von Be-
schlussgegenständen zu beteiligen, 

f) das Protokoll der Generalversammlung 
einzusehen und 

g) die Mitgliederliste einzusehen. 

Das Recht auf Nutzung einer Genossen-
schaftswohnung steht ausschließlich Mitgliedern 

der Genossenschaft zu. Dienstleistungen der 
Genossenschaft können auch von Nichtmitglie-
dern in Anspruch genommen werden. 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, 

a) die auf den Geschäftsanteil vorgeschrie-
benen Einzahlungen zu leisten, 

b) die Interessen der Genossenschaft in je-
der Weise zu fördern, 

c) die Satzung der Genossenschaft einzuhal-
ten und die von den Organen der Genossen-
schaft gefassten Beschlüsse auszuführen, 

d) die Einrichtungen der Genossenschaft in 
angemessenem Umfang zu nutzen und 

e) eine Änderung ihrer Anschrift mitzuteilen. 

f) sich in der Generalversammlung und in 
dem Wohngruppenbeirat um Entscheidun-
gen im Konsens zu bemühen. 

 

§ 8 Kündigung 

Die Frist für die Kündigung der Mitgliedschaft 
oder einzelner, freiwilliger Anteile beträgt zwei 
Jahre zum Schluss des Geschäftsjahres. Die 
Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

§ 9  Übertragung des Geschäftsguthabens 

Jedes Mitglied kann sein Geschäftsguthaben 
jederzeit durch schriftliche Vereinbarung einem 
anderen ganz oder teilweise übertragen und 
hierdurch seine Mitgliedschaft ohne Auseinan-
dersetzung beenden oder die Anzahl seiner 
Geschäftsanteile verringern, sofern der Erwer-
ber Mitglied der Genossenschaft wird oder be-
reits ist und das zu übertragende Geschäftsgut-
haben zusammen mit dem bisherigen Ge-
schäftsguthaben den Gesamtbetrag der Ge-
schäftsanteile, mit denen der Erwerber beteiligt 
ist oder sich zulässig beteiligt, nicht überschrit-
ten wird. 

 

§ 10 Tod / Auflösung einer juristischen Per-
son oder Personengesellschaft 

(1) Stirbt ein Mitglied, so geht die Mitgliedschaft 
auf die Erben über. Lebten die Erben zum Zeit-
punkt des Erbfalles mit dem Erblasser in häusli-
cher Gemeinschaft, so wird die Mitgliedschaft 
über das Ende des Geschäftsjahres hinaus fort-
gesetzt, andernfalls endet die Mitgliedschaft mit 
dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem der 
Erbfall eingetreten ist. Erfüllen mehrere Erben 
die Voraussetzung, so haben diese binnen einer 
Frist von sechs Monaten nach dem Erbfall einen 
Erben zu benennen, der die Mitgliedschaft allei-
ne fortsetzt. Erfolgt die Bestimmung nicht inner-
halb von sechs Monaten, so scheiden die Erben 
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zum Schluss des Geschäftsjahres aus, in dem 
die Erklärungsfrist endet. 

(2) Wird eine juristische Person oder eine Per-
sonengesellschaft aufgelöst oder erlischt sie, so 
endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des 
Geschäftsjahres, in dem die Auflösung oder das 
Erlöschen wirksam geworden ist. Im Falle der 
Gesamtrechtsnachfolge wird die Mitgliedschaft 
bis zum Schluss des Geschäftsjahres durch den 
Gesamtrechtsnachfolger fortgesetzt. 

 

§ 11 Ausschluss 

(1) Mitglieder können zum Schluss eines Ge-
schäftsjahres ausgeschlossen werden, wenn 

a) sie die Genossenschaft schädigen, 

b) sie die gegenüber der Genossenschaft 
bestehenden Pflichten trotz Mahnung unter 
Androhung des Ausschlusses nicht erfüllen, 

c) die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft 
nicht bestanden oder nicht mehr bestehen, 

d) sie die Einrichtungen der Genossenschaft 
nicht nutzen, es sei denn, es handelt sich um 
investierende Mitglieder oder 

e) sie unter der der Genossenschaft bekannt 
gegebenen Anschrift dauernd nicht erreich-
bar sind. 

(2) Über den Ausschluss entscheidet der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Das 
Mitglied muss vorher angehört werden, es sei 
denn, dass der Aufenthalt eines Mitgliedes nicht 
ermittelt werden kann. Der Beschluss, durch 
den das Mitglied ausgeschlossen wird, ist dem 
Mitglied vom Vorstand unverzüglich durch ein-
geschriebenen Brief mitzuteilen. Das Mitglied 
verliert ab dem Zeitpunkt der Absendung der 
Mitteilung das Recht auf Teilnahme an der Ge-
neralversammlung sowie seine Mitgliedschaft 
im Vorstand oder Aufsichtsrat. 

(3) Gegen den Ausschlussbeschluss des Vor-
stands kann binnen sechs Wochen nach Ab-
sendung schriftlich gegenüber dem Aufsichtsrat 
Widerspruch eingelegt werden (Ausschlussfrist). 
Der Aufsichtsrat legt diesen Widerspruch der 
Generalversammlung zur Entscheidung vor, der 
für den Ausschluss einer zweidrittel Mehrheit 
bedarf. Erst nach der Entscheidung  der Gene-
ralversammlung, kann der Ausschluss gericht-
lich angefochten werden. 

(4) Über Ausschlüsse von Vorstands- und Auf-
sichtsratsmitgliedern entscheidet die General-
versammlung mit einer zweidrittel Mehrheit. 

 

§ 12 Auseinandersetzung / Mindestkapital 

(1) Das Ausscheiden aus der Genossenschaft 
hat die Auseinandersetzung zwischen dem 
ausgeschiedenen Mitglied bzw. dessen Erben 

und der Genossenschaft zur Folge. Die Ausei-
nandersetzung unterbleibt im Falle der Übertra-
gung von Geschäftsguthaben. 

(2) Die Auseinandersetzung erfolgt aufgrund 
des von der Generalversammlung festgestellten 
Jahresabschlusses. Das nach der Auseinander-
setzung sich ergebende Guthaben ist dem Mit-
glied binnen sechs Monaten nach seinem Aus-
scheiden auszuzahlen. Auf die Rücklagen und 
das sonstige Vermögen der Genossenschaft hat 
das ausgeschiedene Mitglied keinen Anspruch. 

(3) Die Generalversammlung kann beschließen, 
dass beim Auseinandersetzungsguthaben Ver-
lustvorträge anteilig abgezogen werden. 

(4) Bei der Auseinandersetzung gelten 20 % der 
in der Bilanz ausgewiesenen Sachanlagen der 
Genossenschaft als Mindestkapital der Genos-
senschaft, das durch die Auszahlung des Aus-
einandersetzungsguthaben von Mitgliedern, die 
ausgeschieden sind oder die einzelne Ge-
schäftsanteile gekündigt haben, nicht unter-
schritten werden darf. Würde das Mindestkapital 
durch die Auszahlung des Auseinanderset-
zungsguthabens unterschritten, so ist die Aus-
zahlung des Auseinandersetzungsguthabens 
des das Mindestkapital unterschreitenden Be-
trages ausgesetzt, das Auseinandersetzungs-
guthaben aller ausscheidenden Mitglieder wird 
anteilig gekürzt. Wird das Mindestkapital wieder 
überschritten, werden die ausgesetzten Ausei-
nanderguthaben zur Auszahlung fällig. Die Aus-
zahlung erfolgt dann jahrgangsweise. 

 

§ 13 Generalversammlung 

(1) Die Generalversammlung wird durch unmit-
telbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder 
in Textform einberufen; dies kann auch in elekt-
ronischer Form erfolgen. Die Generalversamm-
lung wird durch den Vorstand einberufen, der 
Aufsichtsrat kann die Generalversammlung ein-
berufen, wenn dies im Interesse der Genossen-
schaft erforderlich ist. 

(2) Die Einladung zur Generalversammlung 
muss mindestens zwei Wochen vor der Gene-
ralversammlung in Textform erfolgen. Bei der 
Einberufung ist die Tagesordnung bekannt zu 
machen. Ergänzungen der Beschlussgegen-
stände müssen den Mitgliedern mindestens ei-
ne Woche vor der Generalversammlung in Text-
form angekündigt werden. Die Mitteilungen gel-
ten als zugegangen, wenn sie zwei Werktage 
vor Beginn der Frist abgesendet worden sind. 

(3) Die Generalversammlung findet am Sitz der 
Genossenschaft statt, sofern nicht der Vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates einen ande-
ren Ort festlegt.  

(4) Jede ordnungsgemäß einberufene General-
versammlung ist unabhängig von der Zahl der 
Teilnehmer beschlussfähig. 
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(5) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Investieren-
de Mitglieder haben kein Stimmrecht in der Ge-
neralversammlung 

(6) Die Mitglieder können Stimmrechtsvollmach-
ten erteilen. Kein Bevollmächtigter darf mehr als 
zwei Mitglieder vertreten. Bevollmächtigte kön-
nen nur Mitglieder der Genossenschaft, Ehegat-
ten, eingetragene Lebenspartner, Eltern oder 
Kinder eines Mitglieds oder Angestellte von ju-
ristischen Personen oder Personengesellschaf-
ten sein. 

(7) Die Generalversammlung beschließt mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache 
Stimmenmehrheit), soweit keine größere Mehr-
heit bestimmt ist; Stimmenthaltungen bleiben 
unberücksichtigt. Gibt es bei einer Wahl mehr 
Bewerber als Mandate vorhanden sind, so hat 
jeder Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie 
Mandate zu vergeben sind. Es sind diejenigen 
Bewerber gewählt, die die meisten Stimmen auf 
sich vereinigen (relative Mehrheit). 

(8) Die Generalversammlung bestimmt die Ver-
sammlungsleitung auf Vorschlag des Aufsichts-
rates. 

(9) Die Beschlüsse werden protokolliert. Die 
Niederschrift soll den Ort und den Tag der Ver-
sammlung, den Namen des Vorsitzenden sowie 
Art und Ergebnis der Abstimmung und die Fest-
stellung des Vorsitzenden über die Beschluss-
fassung enthalten. Sie ist vom Vorsitzenden und 
den anwesenden Mitgliedern des Vorstands zu 
unterschreiben. Ihr sind die Belege über die 
Einberufung als Anlagen beizufügen. 

 

§ 14 Aufsichtsrat 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei 
Mitgliedern. Die Generalversammlung bestimmt 
die Anzahl und wählt die Mitglieder des Auf-
sichtsrats. Die Amtszeit dauert bis zur ordentli-
chen Generalversammlung drei Jahre nach der 
Wahl. 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder an der Be-
schlussfassung teilnimmt. Der Aufsichtsrat kann 
schriftlich, telefonisch und auf elektronischem 
Wege Beschlüsse fassen, wenn kein Aufsichts-
ratsmitglied diesem Weg der Beschlussfassung 
widerspricht. 

(3) Der Aufsichtsrat überwacht die Leitung der 
Genossenschaft, berät den Vorstand und be-
richtet der Generalversammlung. Dienstverträge 
mit Vorstandsmitgliedern werden vom Aufsichts-
rat abgeschlossen. 

(4) Der Aufsichtsrat wird einzeln vertreten vom 
Vorsitzenden oder von dessen Stellvertreter. 

 

§ 15 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei 
Mitgliedern. Er wird vom Aufsichtsrat bestellt. 
Die Amtszeit beträgt drei Jahre und dauert bis 
zur Bestellung von Nachfolgern an. 

(2) Der Vorstand kann vorzeitig nur von der Ge-
neralversammlung abberufen werden. Der Auf-
sichtsrat ist befugt, nach seinem Ermessen Mit-
glieder des Vorstands vorläufig, bis zur Ent-
scheidung der unverzüglich einzuberufenden 
Generalversammlung, von ihren Geschäften zu 
entheben. 

(3) Der Vorstand kann auch schriftlich, telefo-
nisch und auf elektronischem Wege Beschlüsse 
fassen, wenn kein Vorstandsmitglied diesem 
Weg der Beschlussfassung widerspricht.  

(4) Die Genossenschaft wird durch zwei Vor-
standsmitglieder vertreten. 

(5) Der Vorstand führt die Genossenschaft in 
eigener Verantwortung.  

(6) Er bedarf der Zustimmung der Generalver-
sammlung für 

a) die Richtlinie zur Beteiligung mit weiteren 
Anteilen (§ 5 Abs. 2), 

b) die Durchführung neuer Projekte, bzw. 
den Bau neuer Objekte, 

c) die Grundsätze für die Vergabe von Ge-
nossenschaftswohnungen und die Nutzung 
sonstiger Leistungen der Genossenschaft 
und für die Benutzung von Einrichtungen der 
Genossenschaft und 

d) den Verkauf oder die Belastung von 
Grundstücken. 

e) die Gründung von Unternehmen und die 
Beteiligung an anderen Unternehmen, 

f) das Auslagern von Aufgaben und Tätigkei-
ten an externe Dienstleister oder Tochterge-
sellschaften, 

g) die Erteilung von Prokura, 

h) die Aufstellung und Änderung der Ge-
schäftsordnung für den Vorstand und 

i) Investitionen oder Aufnahme von Krediten 
ab einer Summe von jeweils 50.000 €, 

 

(7) Er bedarf der Zustimmung des Aufsichtsra-
tes für 

a) Investitionen oder Aufnahme von Krediten 
ab einer Summe von jeweils 5.000 € bis zu 
einer Summe von jeweils 50.000 €, 

b) Abschlüsse von Miet-, Pacht- oder Lea-
singverträgen, sowie anderen Verträgen mit 
wiederkehrenden Verpflichtungen mit einer 
Laufzeit von mehr als 5 Jahren und/oder ei-
ner jährlichen Belastung von mehr als 1.000 
€, 
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 (8) Der Vorstand hat mit dem Aufsichtsrat den 
Wirtschafts- und ggf. den Stellenplan zu bera-
ten. Er hat dem Aufsichtsrat mindestens viertel-
jährlich, auf Verlangen oder bei wichtigem An-
lass unverzüglich, über die geschäftliche Ent-
wicklung der Genossenschaft zu berichten. Da-
bei muss er auf Abweichungen vom Wirtschafts- 
und ggf. vom Stellenplan eingehen. 

§ 16 Wohngruppenbeirat, weitere Beiräte 
(1) Je einzelnem Objekt, z. B. Schulgebäude 
oder Neubau, wird ein Wohngruppenbeirat ge-
bildet. Diesem gehören diejenigen Mitglieder an, 
die dieses Objekt nutzen, Teileigentümer sind, 
bzw. in der Bau- und Planungsphase schriftlich 
erklärt haben es nutzen zu wollen. Über diese 
Beiräte üben die Mitglieder ihr Selbstverwal-
tungs- und Beteiligungsrecht aus. 
(2) Der Wohngruppenbeirat berät den Vorstand 
während der Nutzungsphase in allen Fragen, 
die ihr Objekt betreffen. Der Wohngruppenbeirat 
hat die allgemeinen Gesetze und den Wirt-
schaftsplan zu beachten. 
(3) Bei der Vergabe von freiem Wohnraum hat 
der Wohngruppenbeirat ein Vorschlagsrecht, 
von dem der Vorstand nur aus wichtigem Grund 
abweichen darf. Wird dieses Recht nicht inner-
halb von vier Wochen nach der Kündigung aus-
geübt, so entscheidet der Vorstand. 
(4) Während der Bau- und Planungsphase 
muss der Vorstand den Empfehlungen und 
Wünschen des Wohngruppenbeirats folgen, 
soweit diese mit den allgemeinen Gesetzen 
übereinstimmen und eine Finanzierung sicher-
gestellt ist. Der Vorstand darf abweichen, wenn 
die Generalversammlung dies beschließt. 
(5) Die Generalversammlung kann die Bildung 
von weiteren Beiräten beschließen, die die Or-
gane beraten. In dem Beschluss ist aufzufüh-
ren, wie der Beirat zusammengesetzt ist und mit 
welchen Themen er sich beschäftigt. 
(6) Die Beiräte nach Abs. 1 und 5 wählen je-
weils eine/n Sprecher/in. Die Sprecher/innen 
kommen mindestens einmal im Jahr zu einer 
gemeinsamen Sitzung mit dem Vorstand zu-
sammen, um insbesondere über 
a) die Planung von neuen Projekten und 
b) die Modernisierungs- und Instandsetzungsin-
vestitionen zu beraten. 

§ 17 Gemeinsame Vorschriften für  
die Organe 

(1) Niemand kann für sich oder einen anderen 
das Stimmrecht ausüben, wenn darüber Be-
schluss gefasst wird, ob er oder das vertretene 
Mitglied zu entlasten oder von einer Verbind-
lichkeit zu befreien ist oder ob die Genossen-
schaft gegen ihn oder das vertretene Mitglied 
einen Anspruch geltend machen soll. 

(2) Wird über Angelegenheiten der Genossen-
schaft beraten, die die Interessen eines Organ-
mitglieds, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kin-

der und Geschwister oder von ihm kraft Geset-
zes oder Vollmacht vertretenen Person berüh-
ren, so darf das betreffende Mitglied an der Be-
ratung nicht teilnehmen. Das Mitglied ist jedoch 
vor der Beschlussfassung zu hören. 

 

§ 18 Gewinnverteilung, Verlustdeckung, 
Rückvergütung und Rücklagen 

(1) Über den bei der Feststellung des Jahresab-
schlusses sich ergebenden Gewinn oder Verlust 
des Geschäftsjahres entscheidet die General-
versammlung. Die Generalversammlung kann 
einen Verlust aus Rücklagen decken, auf neue 
Rechnung vortragen oder auf die Mitglieder ver-
teilen. Bei einem Gewinn kann sie diesen in die 
gesetzliche Rücklage und freie Rücklage ein-
stellen, auf neue Rechnung vortragen oder die-
sen nach Zuführung in die gesetzliche Rücklage 
an die Mitglieder verteilen. Die Verteilung ge-
schieht im Verhältnis des Standes der Ge-
schäftsguthaben am Schluss des vorhergegan-
genen Geschäftsjahres. 

(2) Die Geschäftsguthaben der investierenden 
Mitglieder und die Geschäftsguthaben die auf 
freiwillige Geschäftsanteile eingezahlt sind wer-
den mit mindestens 1% verzinst. Fällt die Zins-
zahlung ganz oder teilweise wegen unzu-
reichenden Jahresüberschusses aus (§21 a Ab-
satz 2 GenG), so soll die Verzinsung in den 
Folgejahren angemessen erhöht werden. 

(3) Eine Auszahlung von Gewinnen erfolgt erst 
bei vollständig aufgefüllten Geschäftsguthaben. 

(4) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 
20% des Jahresüberschusses zuzuführen, bis 
mindestens 100% der Summe der Geschäftsan-
teile erreicht sind. 

(5) Die Mitglieder haben Anspruch auf die vom 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
beschlossene Rückvergütung. 

(6) Ansprüche auf Auszahlung von Gewinnen, 
Rückvergütungen und Auseinandersetzungs-
guthaben verjähren in zwei Jahren ab Fälligkeit. 
Die Beträge werden den Rücklagen zugeführt. 

 

§ 19 Bekanntmachungen  

Bekanntmachungen, deren Veröffentlichung 
vorgeschrieben ist, erfolgen unter der Firma 
Genossenschaft staTThus eG in den Husumer 
Nachrichten. 

Husum, den 
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Nr. Nachname, Vorname Unterschrift 

 Bartels, Hans-Werner  

 Fröhlich, Irene  

 Gabriel, Ute  

 Graf, Irene  

 Graf, Michael   

 Köster, Bettina  

 
 
Köster, Knud 

 

 

 Lück, Birgit  

 Neumann, Helga  

 Pörksen, Broder  

 Twenhöven, Lorenz  

 Voigt-Neumann, Michael  

 Wiegers, Jutta  

 

 
 
 
 


